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Anlage 2 zur BV/4/0041 

Synopse  

zur Richtlinie zur Förderung von Kindern in der Kindertagespflege nach § 22 Abs. 1, § 23 Abs. 1 und 3, § 24 Abs. 1 bis 3 SGB VIII in Verbindung mit dem Kindertagesför-
derungsgesetz M-V (KiföG M-V) in Bezug auf die Ausgestaltung der Kindertagespflege des Landkreises Vorpommern-Rügen, Gültig ab 1.1.2025  
(Kurzform: Kindertagespflege-fachinhaltliche Richtlinie LK V-R) 

 

Richtlinienstruktur bisherige Fassung neue Fassung Bemerkungen 

1 Geltungsbereich Die Bestimmungen der Richtlinie gelten sowohl für die 
Personen, die beabsichtigen eine Tätigkeit in der Kin-
dertagespflege aufzunehmen, als auch für die bereits 
tätigen Kindertagespflegepersonen im Landkreis Vor-
pommern-Rügen. 

unverändert  

2 Gesetzliche Grundla-
gen 

Die Kindertagespflegeperson hat in ihrer Tätigkeit die 
nachfolgenden gesetzlichen Grundlagen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung zu beachten: 
- Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Ju-

gendhilfe (SGB VIII) 
- Kindertagesförderungsgesetz Mecklenburg-Vorpom-

mern (KiföG M-V) 
- Bildungskonzeption für 0 – 10-jährige Kinder in 

Mecklenburg-Vorpommern (BiKo M-V)  
- Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
- Hinweise zu Hygiene und Sicherheit in der Kinder-

tagespflege in Mecklenburg-Vorpommern 
- Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV) 
- Unfallverhütungsvorschriften im Sinne des § 15 So-

zialgesetzbuch Siebtes Buch - Gesetzliche Unfall-
versicherung (SGB VII) 

unverändert  

3 Verfahren der Ertei-
lung der Erlaubnis zur 
Kindertagespflege 

Eine Kindertagespflegeperson nach § 2 Abs. 3 KiföG M-V 
bedarf einer Erlaubnis des örtlichen Trägers der öffent-
lichen Jugendhilfe entsprechend § 43 SGB VIII in Ver-
bindung mit § 18 Abs. 1 KiföG M-V.  
Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen 
der Geeignetheit erfüllt werden. Geeignet sind Perso-
nen, die 

unverändert  
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- sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und 
Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtig-
ten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnen, 

- über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der notwen-
digen Anforderungen der Kindertagespflege verfü-
gen, 

- über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. 

3.1 Antragstellung Personen, die erstmalig eine Tätigkeit als Kindertages-
pflegeperson aufnehmen wollen, sollen mindestens 6 
Monate vor Beginn ihrer Tätigkeit Kontakt zur Fachauf-
sicht für Kindertagespflegepersonen des Fachdienstes 
Jugend aufnehmen. 
Kindertagespflegepersonen die bereits über eine gül-
tige Pflegeerlaubnis verfügen und auch weiterhin tätig 
sein wollen, sollen mindestens 3 Monate vor dem Ab-
lauf ihrer gültigen Pflegeerlaubnis einen schriftlichen 
Antrag auf Wiedererteilung der Pflegeerlaubnis bei der 
Fachaufsicht für Kindertagespflege des Landkreises 
Vorpommern-Rügen stellen.  
Es sind die standardisierten Antragsformulare des Land-
kreises Vorpommern-Rügen zu verwenden, siehe Anlage 
I Erstantrag und Anlage II Antrag auf Wiedererteilung 
der Pflegeerlaubnis. 
 

Personen, die erstmalig eine Tätigkeit als Kindertages-
pflegeperson aufnehmen wollen, sollen mindestens 6 
Monate vor Beginn ihrer Tätigkeit Kontakt zur Fachauf-
sicht für Kindertagespflegepersonen des Fachdienstes 
Jugend aufnehmen. 
Kindertagespflegepersonen die bereits über eine gül-
tige Erlaubnis zur Kindertagespflege verfügen und auch 
weiterhin tätig sein wollen, sollen mindestens 3 Monate 
vor dem Ablauf ihrer gültigen Erlaubnis zur Kinderta-
gespflege einen schriftlichen Antrag auf Wiederertei-
lung der Erlaubnis zur Kindertagespflege bei der Fach-
aufsicht für Kindertagespflege des Landkreises Vorpom-
mern-Rügen stellen.  
Es sind die standardisierten Antragsformulare des Land-
kreises Vorpommern-Rügen zu verwenden, siehe Anlage 
I Erstantrag und Anlage II Antrag auf Wiedererteilung 
der Erlaubnis zur Kindertagespflege. 

*Das Wort „Pflegeer-
laubnis“ wird ersetzt 
durch „Erlaubnis zur 
Kindertagespflege“. Re-
daktionelle Änderung 
durch Anpassung an die 
Begrifflichkeit nach 
dem KiföG M-V vom 1. 
Mai 2024. 

*Diese Anpassung setzt 
sich im gesamten Doku-
ment fort und wird fort-
laufend im Bemerkungs-
feld mit dem Symbol * 
kenntlich gemacht. 

3.1.1 Erstantrag Bei erstmaliger Antragstellung auf eine Pflegeerlaubnis 
sind dem Antrag folgende Nachweise beizufügen: 
 
1. Bewerbungsanschreiben zur Motivation, 
2. tabellarischer Lebenslauf, 
3. aktuelles Lichtbild, 
4. Schulabschlusszeugnis, 
5. Zeugnis einer abgeschlossenen Berufs- bzw. Hoch-

schulausbildung,  
6. Nachweis für Personen, deren Muttersprache nicht 

Deutsch ist, mit Hilfe eines in Deutschland 

Bei erstmaliger Antragstellung auf eine Erlaubnis zur 
Kindertagespflege sind dem Antrag folgende Nachweise 
beizufügen: 
1. Bewerbungsanschreiben zur Motivation, 
2. tabellarischer Lebenslauf, 
3. aktuelles Lichtbild, 
4. Schulabschlusszeugnis, 
5. Zeugnis einer abgeschlossenen Berufs- bzw. Hoch-

schulausbildung,  
6. Nachweis für Personen, deren Muttersprache nicht 

Deutsch ist, mit Hilfe eines in Deutschland 

* 
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anerkannten Zertifikates über fachkundige und 
fortgeschrittene Kenntnisse der deutschen Sprache 
mit mindestens B2-Sprachniveau, 

7. Zertifikatnachweise des Bundesverbandes für Kin-
dertagespflege (Stufe 1) sowie des Weiterbildungs-
trägers über den Abschluss zur qualifizierten Kin-
dertagespflegeperson, 

8. Nachweis der Teilnahme an einem 2-wöchigen tä-
tigkeitsvorbereitenden Praktikum (Mindestumfang 
60 Stunden) in einer Kindertagespflegestelle mit 
Vorlage einer schriftlichen Praktikumsbeurteilung, 

9. Nachweis der Teilnahme an einem 2-wöchigen tä-
tigkeitsvorbereitenden Praktikum (Mindestumfang 
60 Stunden) in einer Kindertageseinrichtung mit 
Vorlage einer schriftlichen Praktikumsbeurteilung, 

10. pädagogische Konzeption der Kindertagespflege-
stelle, 

11. aktuelle schriftliche Erklärung über das Bekenntnis 
und das Eintreten für die freiheitlich demokrati-
sche Grundordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land, 

12. ärztliche Bescheinigung zur gesundheitlichen Kon-
stitution (nicht älter als 3 Monate), 

13. Nachweis Masernschutz, 
14. Nachweis über Fortbildung zum Thema „Erste Hilfe 

am Kind“ (nicht älter als 2 Jahre), 
15. Nachweis über Fortbildung zum Kinderschutz (nicht 

älter als 2 Jahre), 
16. schriftliche Belehrung durch den öffentlichen Ge-

sundheitsdienst gemäß § 43 IfSG, 
17. erweitertes polizeiliches Führungszeugnis gem. § 

30a BZRG (nicht älter als 3 Monate), 
18. erweitertes polizeiliches Führungszeugnis gem. § 

30a BZRG für alle im Haushalt lebenden Personen, 
die das 16. Lebensjahr vollendet haben, wenn die 

anerkannten Zertifikates über fachkundige und fort-
geschrittene Kenntnisse der deutschen Sprache mit 
mindestens B2-Sprachniveau, 

7. Zertifikatnachweise des Bundesverbandes für Kin-
dertagespflege (Stufe 1) sowie des Weiterbildungs-
trägers über den Abschluss zur qualifizierten Kin-
dertagespflegeperson, 

8. Nachweis der Teilnahme an einem 2-wöchigen tä-
tigkeitsvorbereitenden Praktikum (Mindestumfang 
60 Stunden) in einer Kindertagespflegestelle mit 
Vorlage einer schriftlichen Praktikumsbeurteilung, 

9. Nachweis der Teilnahme an einem 2-wöchigen tä-
tigkeitsvorbereitenden Praktikum (Mindestumfang 
60 Stunden) in einer Kindertageseinrichtung mit 
Vorlage einer schriftlichen Praktikumsbeurteilung, 

10. pädagogische Konzeption der Kindertagespflege-
stelle, 

11. aktuelle schriftliche Erklärung über das Bekennt-
nis und das Eintreten für die freiheitlich demokrati-
sche Grundordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land, 

12. ärztliche Bescheinigung zur gesundheitlichen Kon-
stitution (nicht älter als 3 Monate), 

13. Nachweis Masernschutz, 
14. Nachweis über Fortbildung zum Thema „Erste 

Hilfe am Kind“ (nicht älter als 2 Jahre), 
15. Nachweis über Fortbildung zum Kinderschutz 

(nicht älter als 2 Jahre), 
16. schriftliche Belehrung durch den öffentlichen Ge-

sundheitsdienst gemäß § 43 IfSG, 
17. erweitertes polizeiliches Führungszeugnis gem. § 

30a BZRG (nicht älter als 3 Monate), 
18. erweitertes polizeiliches Führungszeugnis gem. § 

30a BZRG für alle im Haushalt lebenden Personen, 
die das 16. Lebensjahr vollendet haben, wenn die 
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Kindertagespflege im Privathaushalt durchgeführt 
wird (nicht älter als 3 Monate), 

19. schriftliche Erklärung, ob für die eigenen minder-
jährigen Kinder Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB 
VIII i. V. m. §§ 31 – 34 SGB VIII in Anspruch genom-
men werden oder die Personensorge für ein eigenes 
Kind entzogen wurde, 

20. Grundriss der Räume der Kindertagespflegestelle 
mit m²-Angabe pro Raum, 

21. Einverständniserklärung des Vermieters /Wohnei-
gentumsnachweis für die Räume der Kindertages-
pflegestelle, sowie eine Einverständniserklärung al-
ler im Haushalt lebenden Personen ab einem Alter 
von 14 Jahren, wenn die Kindertagespflegestelle im 
Privathaushalt geführt wird, 

22. aktueller Nachweis über den Abschluss einer Alters-
sicherung 

23. aktueller Nachweis der Absicherung durch die Kran-
ken- und Pflegeversicherung 

24. aktueller Nachweis über den Abschluss der gesetzli-
chen Unfallversicherung 

25. Nachweis über eine angemessene Haftpflichtversi-
cherung für die Tätigkeit als Kindertagespflegeper-
son, 

26. Einverständniserklärung zur Weitergabe personen-
bezogener Kontaktdaten an Personensorgeberech-
tigte und Interessierte 

 

Kindertagespflege im Privathaushalt durchgeführt 
wird (nicht älter als 3 Monate), 

19. schriftliche Erklärung, ob für die eigenen minder-
jährigen Kinder Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB 
VIII i. V. m. §§ 31 – 34 SGB VIII in Anspruch genom-
men werden oder die Personensorge für ein eigenes 
Kind entzogen wurde, 

20. Grundriss der Räume der Kindertagespflegestelle 
mit m²-Angabe pro Raum, 

21. Einverständniserklärung des Vermieters /Wohnei-
gentumsnachweis für die Räume der Kindertages-
pflegestelle, sowie eine Einverständniserklärung al-
ler im Haushalt lebenden Personen ab einem Alter 
von 14 Jahren, wenn die Kindertagespflegestelle im 
Privathaushalt geführt wird, 

22. aktueller Nachweis über den Abschluss einer Al-
terssicherung 

23. aktueller Nachweis der Absicherung durch die 
Kranken- und Pflegeversicherung 

24. aktueller Nachweis über den Abschluss der gesetz-
lichen Unfallversicherung 

25. Nachweis über eine angemessene Haftpflichtversi-
cherung für die Tätigkeit als Kindertagespflegeper-
son, 

26. Einverständniserklärung zur Weitergabe personen-
bezogener Kontaktdaten an Personensorgeberech-
tigte und Interessierte 

3.1.2  
(Überschrift) 

Antrag auf Wiedererteilung der Pflegeerlaubnis Antrag auf Wiedererteilung der Erlaubnis zur Kinderta-
gespflege 

* 

3.1.2 Wenn eine Kindertagespflegeperson einen Antrag auf 
Wiederteilung der Pflegeerlaubnis stellen möchte, sind 
dem Antrag folgende Nachweise beizufügen: 
1. aktuelles Lichtbild, 
2. aktuell überarbeitete pädagogische Konzeption der 

Kindertagespflegestelle, 

Wenn eine Kindertagespflegeperson einen Antrag auf 
Wiederteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege stel-
len möchte, sind dem Antrag folgende Nachweise bei-
zufügen: 
1. aktuelles Lichtbild, 

* 
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3. aktuelle ärztliche Bescheinigung zur gesundheitli-
chen Konstitution (nicht älter als 3 Monate), 

4. Nachweis über Fortbildung zum Thema „Erste Hilfe 
am Kind“ (nicht älter als 2 Jahre), 

5. Nachweis über Fortbildung zum Kinderschutz (nicht 
älter als 2 Jahre), 

6. aktuelle schriftliche Erklärung über das Bekenntnis 
und das Eintreten für die freiheitlich demokrati-
schen Grundordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land, 

7. erweitertes polizeiliches Führungszeugnis gem. § 
30a BZRG (nicht älter als 3 Monate), 

8. erweitertes polizeiliches Führungszeugnis gem. § 
30a BZRG für alle im Haushalt lebenden Personen, 
die das 16. Lebensjahr vollendet haben, wenn die 
Kindertagespflege im Privathaushalt durchgeführt 
wird (nicht älter als 3 Monate) 

9. schriftliche Erklärung, ob für die eigenen minder-
jährigen Kinder Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB 
VIII i. V. m. §§ 31 – 34 SGB VIII in Anspruch genom-
men werden oder die Personensorge für ein eigenes 
Kind entzogen wurde, 

10. Nachweise über jährliche Fachbegleitungstermine 
der Fachberatung (pro Jahr mindestens ein Termin) 

 
Sollten die unter Punkt 3.1.1. genannten Nachweise vor 
Antragstellung auf Wiederteilung der Pflegeerlaubnis 
nicht vollständig vorliegen, können die entsprechenden 
Nachweise in diesem Antragsverfahren nachgefordert 
werden.  
 

2. aktuell überarbeitete pädagogische Konzeption der 
Kindertagespflegestelle, 

3. aktuelle ärztliche Bescheinigung zur gesundheitli-
chen Konstitution (nicht älter als 3 Monate), 

4. Nachweis über Fortbildung zum Thema „Erste Hilfe 
am Kind“ (nicht älter als 2 Jahre), 

5. Nachweis über Fortbildung zum Kinderschutz (nicht 
älter als 2 Jahre), 

6. aktuelle schriftliche Erklärung über das Bekenntnis 
und das Eintreten für die freiheitlich demokrati-
schen Grundordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land, 

7. erweitertes polizeiliches Führungszeugnis gem. § 
30a BZRG (nicht älter als 3 Monate), 

8. erweitertes polizeiliches Führungszeugnis gem. § 
30a BZRG für alle im Haushalt lebenden Personen, 
die das 16. Lebensjahr vollendet haben, wenn die 
Kindertagespflege im Privathaushalt durchgeführt 
wird (nicht älter als 3 Monate) 

9. schriftliche Erklärung, ob für die eigenen minder-
jährigen Kinder Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB 
VIII i. V. m. §§ 31 – 34 SGB VIII in Anspruch genom-
men werden oder die Personensorge für ein eigenes 
Kind entzogen wurde, 

10. Nachweise über jährliche Fachbegleitungstermine 
der Fachberatung  

 
Sollten die unter Punkt 3.1.1. genannten Nachweise vor 
Antragstellung auf Wiederteilung der Erlaubnis zur Kin-
dertagespflege nicht vollständig vorliegen, können die 
entsprechenden Nachweise in diesem Antragsverfahren 
nachgefordert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(pro Jahr mindestens 
ein Termin) 
wird an anderer Stelle 
in der Richtlinie noch-
mals konkretisiert, hier 
daher unnötig 

* 

3.2 Prüfung der Geeig-
netheit 

Eine Eignungsfeststellung ist erforderlich, wenn 
- das Tagespflegeverhältnis öffentlich gefördert, d.h. 

durch den örtlichen Träger der öffentlichen 

unverändert  
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Jugendhilfe vermittelt und/oder finanziert wird (§ 
23 SGB VIII) bzw.  

- das Tagespflegeverhältnis erlaubnispflichtig ist (§ 
43 SGB VIII).  

 
Die Prüfung der Geeignetheit erstreckt sich über die 
Bereiche Persönlichkeit, Sachkompetenz, Kooperations-
bereitschaft, kindgerechte Räumlichkeiten und ver-
tiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der 
Kindertagespflege. 
Im Rahmen der Prüfung der Geeignetheit finden meh-
rere Gespräche mit der Fachaufsicht und der Fachbera-
tung sowie vor Ort Termine in der Kindertagespflege-
stelle statt. 

3.2.1 Prüfung Eignung 
der Persönlichkeit 

Grundsätzliche Voraussetzungen für die persönliche 
Eignung sind: 
- Volljährigkeit, 
- mindestens den Schulabschluss „Berufsreife“, 
- eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein ab-

geschlossenes Studium an einer deutschen Hoch-
schule oder Fachhochschule oder einem im Ausland 
erworbenen aber in der BRD anerkannten Schul-, 
Berufs- oder Hochschulabschluss, 

- Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, 
müssen mit Hilfe eines in Deutschland anerkannten 
Zertifikates fachkundige und fortgeschrittene 
Kenntnisse der deutschen Sprache mit mindestens 
B2-Sprachniveau nachweisen, 

- gefestigte lebensbejahende Persönlichkeit,  
- Verpflichtung im Umgang mit Kindern zur Erziehung 

ohne körperliche und seelische Gewalt, sowie das 
Wissen über das eindeutige Grenzüberschreitungs-
verbot bezüglich körperlicher/ sexueller Annähe-
rung, 

- Wertschätzung des Kindes, 
- Freude am Umgang und an der Arbeit mit Kindern,  

unverändert  
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- ein hohes Maß an Empathie, 
- glaubhafte hohe positive Motivation und Bereit-

schaft zu einer professionellen und längerfristigen 
verantwortungsvollen Übernahme von Betreuungs-
aufgaben, 

- Erfahrung im Umgang mit Kindern, 
- körperliche Belastbarkeit sowie emotionale Stabili-

tät, 
- Organisationskompetenz in Bezug auf eine saubere 

und strukturierte Haushaltsführung sowie verlässli-
che Tagesablaufstrukturen, 

- Flexibilität im Denken und Handeln auch im Um-
gang mit unerwarteten Situationen, 

- Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein,  
- Toleranz und Akzeptanz gegenüber unterschiedli-

chen Familien-, Lebens- und Erziehungsauffassun-
gen,  

- Kritikfähigkeit und Konfliktfähigkeit, verbunden mit 
Reflexionsfähigkeit; Lernfähigkeit sowie Lern-, Ent-
wicklungs- und Veränderungsbereitschaft, 

- kommunikative Kompetenzen, 
- Verschwiegenheit gegenüber Außenstehenden 

3.2.2 Prüfung der Fach- 
und Sachkompetenz 

Fach- und Sachkompetenz ist das Wissen um die beson-
deren Anforderungen und Bedürfnisse im Zusammen-
hang mit der Kindertagespflege und die praktische Be-
fähigung zur Betreuung, Erziehung und Bildung von Kin-
dern in der Kindertagespflege. 
 
Erwartet werden daher von jedem Bewerber bzw. je-
der bereits tätigen Kindertagespflegeperson folgende 
Schlüsselkompetenzen im Rahmen der Sachkompetenz: 
- fundierte Kenntnisse über kindliche Entwicklungs-

stufen und -besonderheiten (z.B. kognitive, sprach-
liche und motorische)  

unverändert  
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- Fähigkeit, Bedürfnisse und Signale des Kindes wahr-
zunehmen, zu erkennen und adäquat zu beantwor-
ten,  

- Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen und Bindungen 
aufrecht zu erhalten, 

- administrative Kompetenz,  
- aktive Auseinandersetzung mit Fachfragen und ent-

sprechende Literaturrecherche, 
- Offenheit für Erziehungs-, Entwicklungs- und Bil-

dungsfragen,  
- Fachinteresse an der Auseinandersetzung und Um-

setzung von gesetzlichen Regelungen, Verordnun-
gen und Empfehlungen sowie der Bildungskonzep-
tion für 0-10-jährige Kinder in M-V,) 

- Kenntnisse zur Thematik Inklusion, 
- Durchführung regelmäßiger Beobachtungen und Do-

kumentationen gemäß des § 3 Abs. 6 KiföG M-V,  
- Bereitschaft zu weiterführenden Qualifikationen 

(begleitende Maßnahmen sowie tätigkeitsspezifi-
sche Fortbildungen), 

- aktive Auseinandersetzung mit der eigenen pädago-
gischen Arbeit durch kontinuierliche Fortschreibung 
der Konzeption  

3.2.2.1 Fach- und Sach-
kompetenz bei Erstan-
trag 

Bewerber die erstmalig eine Pflegeerlaubnis ab dem 1. 
Januar 2021 beantragen, müssen über die oben genann-
ten Schlüsselkompetenzen hinaus folgende Belege zum 
Nachweis der Sachkompetenz vorlegen: 
- pädagogischer Abschluss gemäß § 2 Abs. 7 KiföG M-

V (Pädagogische Fachkräfte) und Berufserfahrung 
von mindestens 2 Jahren in der Arbeit mit Kindern 
von 0-6 Jahren oder 

 
- der Bewerber verfügt nicht über einen pädagogi-

schen Abschluss gemäß § 2 Abs. 7 KiföG M-V ein-
schließlich zwei jähriger Berufserfahrung dann 
müssen folgende Nachweise erbracht werden: 

Bewerber die erstmalig eine Erlaubnis zur Kindertages-
pflege ab dem 1. Januar 2021 beantragen, müssen über 
die oben genannten Schlüsselkompetenzen hinaus fol-
gende Belege zum Nachweis der Sachkompetenz vorle-
gen: 
- pädagogischer Abschluss gemäß § 2 Abs. 7 KiföG M-

V (Pädagogische Fachkräfte) und Berufserfahrung 
von mindestens 2 Jahren in der Arbeit mit Kindern 
von 0-6 Jahren oder 

 
- der Bewerber verfügt nicht über einen pädagogi-

schen Abschluss gemäß § 2 Abs. 7 KiföG M-V 

* 
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1. vor Aufnahme der Tätigkeit als Kindertages-
pflegeperson ist ein 2-wöchiges tätigkeitsvor-
bereitendes Praktikum im Mindestumfang von 
60 Stunden in einer Kindertagespflegestelle 
und ein 2-wöchiges tätigkeitsvorbereitendes 
Praktikum im Mindestumfang von 60 Stunden 
in einer Kindertageseinrichtung zu absolvieren 

2. Nachweis über Abschluss des Lehrgangs „Qua-
lifizierte Kindertagespflegeperson“ nach dem 
DJI Curriculum mit einem Stundenumfang von 
mindestens 160 Unterrichtseinheiten oder tä-
tigkeitsvorbereitende Grundqualifizierungen 
von mindestens 160 Stunden nach dem kom-
petenzorientierten Qualifizierungshandbuch 
(QHB) des Deutschen Jugendinstituts Mün-
chen, 

3. die tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung 
nach QHB von mindestens 140 Unterrichtsein-
heiten ist spätestens 5 Jahre nach Erteilung 
der Pflegeerlaubnis nachzuweisen (als Nach-
weis gilt das entsprechende Zertifikat des 
Bundesverbandes für Kindertagespflegeperso-
nen) 

 
- für Bewerber die zwar bereits über einen pädagogi-

schen Abschluss verfügen, aber die 2-jährige Be-
rufserfahrung in der Arbeit mit Kindern 0-6 Jahren 
nicht oder nur teilweise nachweisen können, finden 
die Punkte 1 und 3 Anwendung. 

 

einschließlich zwei jähriger Berufserfahrung dann 
müssen folgende Nachweise erbracht werden: 

 
1. vor Aufnahme der Tätigkeit als Kindertages-

pflegeperson ist ein 2-wöchiges tätigkeitsvorbe-
reitendes Praktikum im Mindestumfang von 60 
Stunden in einer Kindertagespflegestelle und 
ein 2-wöchiges tätigkeitsvorbereitendes Prakti-
kum im Mindestumfang von 60 Stunden in einer 
Kindertageseinrichtung zu absolvieren 

2. Nachweis über Abschluss des Lehrgangs „Quali-
fizierte Kindertagespflegeperson“ nach dem DJI 
Curriculum mit einem Stundenumfang von min-
destens 160 Unterrichtseinheiten oder tätig-
keitsvorbereitende Grundqualifizierungen von 
mindestens 160 Stunden nach dem kompetenz-
orientierten Qualifizierungshandbuch (QHB) des 
Deutschen Jugendinstituts München, 
 
 

3. die tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung 
nach QHB von mindestens 140 Unterrichtsein-
heiten ist spätestens 5 Jahre nach Erteilung der 
Erlaubnis zur Kindertagespflege nachzuweisen 
(als Nachweis gilt das entsprechende Zertifikat 
des Bundesverbandes für Kindertagespflegeper-
sonen) 

 
 
- für Bewerber die zwar bereits über einen pädagogi-

schen Abschluss verfügen, aber die 2-jährige Be-
rufserfahrung in der Arbeit mit Kindern 0-6 Jahren 
nicht oder nur teilweise nachweisen können, finden 
die Punkte 1 und 3 Anwendung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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3.2.2.2  
(Überschrift) 

Fach- und Sachkompetenz bei Wiedererteilung der Pfle-
geerlaubnis 

Fach- und Sachkompetenz bei Wiedererteilung der Er-
laubnis zur Kindertagespflege 

* 

3.2.2.2 Stellt eine bereits tätige Kindertagespflegeperson ei-
nen Antrag auf Wiederbewilligung der Pflegeerlaubnis 
nach dem 1. Januar 2021 werden von ihr, über die 
oben genannten Schlüsselkompetenzen hinaus,  
folgende Belege zum Nachweis der Sachkompetenz er-
wartet: 
- pädagogischer Abschluss gemäß § 2 Abs. 7 KiföG M-V 

(Pädagogische Fachkräfte) und Berufserfahrung von 
mindestens 2 Jahren in der Arbeit mit Kindern von 
0-6 Jahren oder 

- Nachweis über Abschluss des Lehrgangs „Qualifi-
zierte Kindertagespflegeperson“ nach dem DJI Curri-
culum mit einem Umfang von mindestens 160 Unter-
richtseinheiten 

und 
- Nachweis über durchgeführte Fachbegleitung der 

Fach- und Praxisberatung: 

Jede Kindertagespflegeperson muss mindestens 
zweimal jährlich ein Fachbegleitungsgespräch mit 
der Fachberatung (Umfang mindestens 2 Stunden) 
während der Betreuung der Kinder und ein anschlie-
ßendes strukturiertes Reflexionsgespräch durchfüh-
ren. Die Kindertagespflegeperson erhält hierüber 
von der Fachberatung einen schriftlichen Nachweis. 

 

Stellt eine bereits tätige Kindertagespflegeperson ei-
nen Antrag auf Wiederbewilligung der Erlaubnis zur 
Kindertagespflege nach dem 1. Januar 2021 werden von 
ihr, über die oben genannten Schlüsselkompetenzen 
hinaus,  
folgende Belege zum Nachweis der Sachkompetenz er-
wartet: 
- pädagogischer Abschluss gemäß § 2 Abs. 7 KiföG M-V 

(Pädagogische Fachkräfte) und Berufserfahrung von 
mindestens 2 Jahren in der Arbeit mit Kindern von 
0-6 Jahren oder 

- Nachweis über Abschluss des Lehrgangs „Qualifi-
zierte Kindertagespflegeperson“ nach dem DJI Curri-
culum mit einem Umfang von mindestens 160 Unter-
richtseinheiten 

und 
- Nachweis über durchgeführte Fachbegleitung der 

Fach- und Praxisberatung: 

Jede Kindertagespflegeperson muss mindestens 
zweimal jährlich ein Fachbegleitungsgespräch mit 
der Fachberatung (Umfang mindestens 2 Stunden) 
während der Betreuung der Kinder und ein anschlie-
ßendes strukturiertes Reflexionsgespräch durchfüh-
ren. Die Kindertagespflegeperson erhält hierüber 
von der Fachberatung einen schriftlichen Nachweis. 

 

* 

3.2.3 Prüfung Koopera-
tionsbereitschaft 

Kooperationsbereitschaft einer Tagespflegeperson um-
fasst u.a. die Bereitschaft, im Interesse und zum Wohle 
der Tagespflegekinder mit allen Personen, die im Kon-
text der Tagespflegestelle stehen, Kontakt aufzubauen 
und regelmäßig zu pflegen. 
 
Erwartet werden deshalb: 

Kooperationsbereitschaft einer Kindertagespflegeper-
son umfasst u.a. die Bereitschaft, im Interesse und zum 
Wohle der Tagespflegekinder mit allen Personen, die 
im Kontext der Kindertagespflegestelle stehen, Kontakt 
aufzubauen und regelmäßig zu pflegen. 
 
Erwartet werden deshalb: 

* 

 
* 
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- Bereitschaft zur partnerschaftlichen Zusammenar-
beit und engen Kooperation mit den Personensor-
geberechtigten, insbesondere in Fragen der indivi-
duellen Förderung des Kindes sowie einen engen 
Austausch in Erziehungsfragen. Die Informations-
weitergabe soll in Form von mindestens einer El-
ternversammlung und einem Elternbrief pro Jahr 
erfolgen. 

- Bereitschaft zur Kooperation mit anderen Kinder-
tagespflegepersonen und Kindertageseinrichtungen 
sowie Vernetzung im sozialen Umfeld,  

- Bereitschaft zur kontinuierlichen Zusammenarbeit 
mit dem Fachdienst Jugend als zuständiger Fach-
aufsichtsbehörde und dem Fachdienst Gesundheit, 
der Fach- und Praxisberatung, den Beratungs- und 
Frühförderstellen und den Netzwerken Frühe Hil-
fen und Kinderschutz,  

- Bereitschaft sich in ein System der fachlichen Be-
ratung, Begleitung, Qualifizierung und Vernetzung 
einzubringen, 

- Bereitschaft rechtzeitig Beratungsbedarf bei der 
Fach- und Praxisberatung anzumelden 

 
 

- Bereitschaft zur partnerschaftlichen Zusammenar-
beit und engen Kooperation mit den Personensor-
geberechtigten, insbesondere in Fragen der indivi-
duellen Förderung des Kindes sowie einen engen 
Austausch in Erziehungsfragen. Die Informations-
weitergabe soll in Form von mindestens einer El-
ternversammlung und einem Elternbrief pro Jahr 
erfolgen. 

- Bereitschaft zur Kooperation mit anderen Kinder-
tagespflegepersonen und Kindertageseinrichtungen 
sowie Vernetzung im sozialen Umfeld,  

- Bereitschaft zur kontinuierlichen Zusammenarbeit 
mit dem Fachdienst Jugend als zuständiger Fach-
aufsichtsbehörde und dem Fachdienst Gesundheit, 
der Fach- und Praxisberatung, den Beratungs- und 
Frühförderstellen und den Netzwerken Frühe Hil-
fen und Kinderschutz,  

- Bereitschaft sich in ein System der fachlichen Be-
ratung, Begleitung, Qualifizierung und Vernetzung 
einzubringen, 
- Bereitschaft rechtzeitig Beratungsbedarf bei 

der Fach- und Praxisberatung anzumelden 

3.2.4 Prüfung der kind-
gerechten Räumlichkei-
ten 

Unter kindgerechten Räumlichkeiten sind Räume zu 
verstehen, in denen sich Kinder wohlfühlen können, die 
ihnen eine entspannte, ungefährdete, altersgerechte 
und anregungsreiche Entwicklung ermöglichen. 
Dier räumlichen Voraussetzungen sollen in der Art ge-
staltet und organisiert sein, dass die zu betreuenden 
Kinder sich ihrem Alter entsprechend frei bewegen 
können. Die Räumlichkeiten sollen Rückzugsmöglichkei-
ten bieten, überschaubar sowie funktional sein und die 
Kinder zum vielfältigen Tätigsein anregen. 

unverändert  
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Alle Sicherheitsfaktoren im Innen- und Außenbereich 
sollen im Zuge der Unfallverhütung berücksichtigt wer-
den.  
Die in der Anlage III benannten Rahmenbedingungen 
sind dabei zusätzlich zu beachten. 

3.2.5 ungeeignete Per-
sonen zur Ausübung der 
Kindertagespflege 

Die Erlaubnis zur Kindertagespflege gemäß § 43 SGB VIII 
ist zu versagen bzw. zu entziehen, wenn die unter 
Punkt 3.2.1 – 3.2.4 genannten Voraussetzungen für die 
Eignung nicht oder nicht mehr vorliegen und dadurch 
Kindeswohl in der Tagespflegestelle nicht oder nicht 
mehr gewährleistet ist. Die nachfolgenden Gründe kön-
nen ggf. einen Rückschluss auf die Nichteignung der 
Kindertagespflegeperson zulassen. Die Entscheidung 
über die Ablehnung bzw. den Entzug der Pflegeerlaub-
nis bleibt stets der Einzelfallprüfung des örtlichen Trä-
gers der öffentlichen Jugendhilfe vorbehalten. 
 
Gründe, die insbesondere für eine Nichteignung einer 
Person als Kindertagespflegeperson sprechen können, 
sind: 
- Personen, die selbst die Bereitschaft zur physischen 

und psychischen Gewalt äußern oder wenn die Kin-
dertagespflege im Privathaushalt geführt wird, 
diese von einer im Haushalt lebenden Person geäu-
ßert wird, 

- deren eigene Weltanschauung und politische 
Werte, nicht mit dem Grundgesetz der Bundesre-
publik Deutschland vereinbar sind, 

- die eine mangelnde Sensibilität, Zuwendung und 
Empathie im Umgang mit Kindern und Erwachsenen 
zeigen, 

- die das vollständige Einreichen der in dieser Richt-
linie geforderten Unterlagen verweigern, 

- Eintragungen im erweiterten Führungszeugnis, nach 
den §§ 171, 174 bis 174 c, 176 bis 180a, 181 a, 182 
bis 184g, 184i, 201a Abs. 3, 225, 232 bis 233a, 234, 

Die Erlaubnis zur Kindertagespflege gemäß § 43 SGB VIII 
ist zu versagen bzw. zu entziehen, wenn die unter 
Punkt 3.2.1 – 3.2.4 genannten Voraussetzungen für die 
Eignung nicht oder nicht mehr vorliegen und dadurch 
Kindeswohl in der Kindertagespflegestelle nicht oder 
nicht mehr gewährleistet ist. Die nachfolgenden 
Gründe können ggf. einen Rückschluss auf die Nichteig-
nung der Kindertagespflegeperson zulassen. Die Ent-
scheidung über die Ablehnung bzw. den Entzug der Er-
laubnis zur Kindertagespflege bleibt stets der Einzel-
fallprüfung des örtlichen Trägers der öffentlichen Ju-
gendhilfe vorbehalten. 
 
Gründe, die insbesondere für eine Nichteignung einer 
Person als Kindertagespflegeperson sprechen können, 
sind: 
- Personen, die selbst die Bereitschaft zur physischen 

und psychischen Gewalt äußern oder wenn die Kin-
dertagespflege im Privathaushalt geführt wird, 
diese von einer im Haushalt lebenden Person geäu-
ßert wird, 

- deren eigene Weltanschauung und politische 
Werte, nicht mit dem Grundgesetz der Bundesre-
publik Deutschland vereinbar sind, 

- die eine mangelnde Sensibilität, Zuwendung und 
Empathie im Umgang mit Kindern und Erwachsenen 
zeigen, 

- die das vollständige Einreichen der in dieser Richt-
linie geforderten Unterlagen verweigern, 

- Eintragungen im erweiterten Führungszeugnis, nach 
den §§ 171, 174 bis 174 c, 176 bis 180a, 181 a, 182 

 

 

* 

 

* 
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235 oder 236 StGB -  gemäß § 72a SGB VIII haben - 
oder wenn gleichnamige Eintragungen im Führungs-
zeugnis einer im Haushalt lebenden Person (ab 16 
Jahre) stehen, wenn die Kindertagespflege im Pri-
vathaushalt durchgeführt wird, 

- im Haushalt in der die Kindertagespflege durchge-
führt wird, eine Person lebt, bei der Vorfälle von 
physischer, sexueller oder psychischer Gewaltaus-
übung oder Missbrauch bekannt sind oder bekannt 
werden,  

- die drei Jahre in Folge die geforderten jährlichen 
25 Fortbildungsstunden ohne nachvollziehbare 
schriftliche Begründung nicht erfüllen, 

- die die Fürsorge- und Aufsichtspflicht mindestens 
fahrlässig verletzen oder verletzten, 

- die die Kooperation und persönliche Gespräche mit 
den Fachdiensten des Landkreises Vorpommern-Rü-
gen sowie der Fach- und Praxisberatung in einem 
unzureichendem Maße Zulassen oder diese ganz ab-
lehnen,  

- sich weigern mit den Personensorgeberechtigten 
der zu betreuenden Kinder eng zu kooperieren, 

- die nicht bereit sind, festgestellte Sicherheits- 
bzw. Hygienemängel in den genutzten Räumlichkei-
ten trotz Beratung und schriftlicher Aufforderung 
zu beseitigen, 

- die das absolute Rauchverbot in den durch die Kin-
dertagespflege genutzten Räumen oder dieses in 
Anwesenheit der Kinder missachten, 

- die Alkohol oder andere Suchtmittel während der 
Betreuungszeit konsumieren, 

- dass die Person selbst an einer psychischen Grun-
derkrankung oder einer schweren körperlichen Er-
krankung bzw. Suchterkrankung leidet, gleiches gilt 
für Personen die im eigenen Haushalt leben, falls 

bis 184g, 184i, 201a Abs. 3, 225, 232 bis 233a, 234, 
235 oder 236 StGB -  gemäß § 72a SGB VIII haben - 
oder wenn gleichnamige Eintragungen im Führungs-
zeugnis einer im Haushalt lebenden Person (ab 16 
Jahre) stehen, wenn die Kindertagespflege im Pri-
vathaushalt durchgeführt wird, 

- im Haushalt in der die Kindertagespflege durchge-
führt wird, eine Person lebt, bei der Vorfälle von 
physischer, sexueller oder psychischer Gewaltaus-
übung oder Missbrauch bekannt sind oder bekannt 
werden, 

- die drei Jahre in Folge die geforderten jährlichen 
25 Fortbildungsstunden ohne nachvollziehbare 
schriftliche Begründung nicht erfüllen, 

- die die Fürsorge- und Aufsichtspflicht mindestens 
fahrlässig verletzen oder verletzten, 

- die die Kooperation und persönliche Gespräche mit 
den Fachdiensten des Landkreises Vorpommern-Rü-
gen sowie der Fach- und Praxisberatung in einem 
unzureichendem Maße Zulassen oder diese ganz ab-
lehnen,  
 

- sich weigern mit den Personensorgeberechtigten 
der zu betreuenden Kinder eng zu kooperieren, 

- die nicht bereit sind, festgestellte Sicherheits- 
bzw. Hygienemängel in den genutzten Räumlichkei-
ten trotz Beratung und schriftlicher Aufforderung 
zu beseitigen, 

- die das absolute Rauchverbot in den durch die Kin-
dertagespflege genutzten Räumen oder dieses in 
Anwesenheit der Kinder missachten, 

- die Alkohol oder andere Suchtmittel während der 
Betreuungszeit konsumieren, 

- dass die Person selbst an einer psychischen Grun-
derkrankung oder einer schweren körperlichen Er-
krankung bzw. Suchterkrankung leidet, gleiches gilt 
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die Tätigkeit der Kindertagespflege im eigenen 
Haushalt ausgeübt wird, 

- die vorsätzlich gegenüber den Mitarbeitern des ört-
lichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe falsche 
Angaben im Zusammenhang mit der Eignungsfest-
stellung, der wiederholten Zulassung zur Kinderta-
gespflegeperson oder der finanziellen Abrechnung 
tätigen. 

 
 

für Personen die im eigenen Haushalt leben, falls 
die Tätigkeit der Kindertagespflege im eigenen 
Haushalt ausgeübt wird, 

- die vorsätzlich gegenüber den Mitarbeitern des ört-
lichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe falsche 
Angaben im Zusammenhang mit der Eignungsfest-
stellung, der wiederholten Zulassung zur Kinderta-
gespflegeperson oder der finanziellen Abrechnung 
tätigen. 

4  
(Überschrift) 

Regelungscharakter in der Pflegeerlaubnis 
 

Regelungscharakter Erlaubnis zur Kindertagespflege * 

4.1 Bewilligungszeit-
raum 

Die Pflegeerlaubnis wird für höchstens 5 Jahre befris-
tet. 

Die Erlaubnis zur Kindertagespflege wird für höchstens 
5 Jahre befristet. 

* 

4.2 bewilligte Kapazität Die Pflegeerlaubnis berechtigt zur Förderung von bis zu 
5 gleichzeitig anwesenden, fremden Kindern. Im Einzel-
fall kann die Erlaubnis für eine geringere Anzahl von 
Kindern erteilt werden.  
Die Anzahl der bewilligten Plätze kann auch weniger als 
5 betragen, wenn 
- die Kindertagespflegeperson selbst eigene Kinder bis 

zum Schuleintritt mit betreut und diese keine Kin-
dertageseinrichtung besuchen,  

- die räumlichen Voraussetzungen nicht ausreichend 
sind,  

- eine Tagespflegeperson selbst weniger als 5 Betreu-
ungsplätze vorhalten möchte,  

- eine Kindertagespflegeperson ohne pädagogischen 
Berufsabschluss erstmalig ihre Tätigkeit beginnt.  

 
Wenn eine Person keine pädagogische Fachkraft im 
Sinne des § 2 Abs. 7 KiföG M-V ist und erstmalig eine 
Tätigkeit als Kindertagespflegeperson aufnimmt, wer-
den ihr für die ersten drei Monate ihrer Tätigkeit 
höchstens 3 Betreuungsplätze bewilligt. Ab Beginn des 

Die Erlaubnis zur Kindertagespflege berechtigt zur För-
derung von bis zu 5 gleichzeitig anwesenden, fremden 
Kindern. Im Einzelfall kann die Erlaubnis für eine gerin-
gere Anzahl von Kindern erteilt werden.  
Die Anzahl der bewilligten Plätze kann auch weniger als 
5 betragen, wenn 
- die Kindertagespflegeperson selbst eigene Kinder bis 

zum Schuleintritt mit betreut und diese keine Kin-
dertageseinrichtung besuchen,  

- die räumlichen Voraussetzungen nicht ausreichend 
sind,  

- eine Kindertagespflegeperson selbst weniger als 5 
Betreuungsplätze vorhalten möchte,  

- eine Kindertagespflegeperson ohne pädagogischen 
Berufsabschluss erstmalig ihre Tätigkeit beginnt.  

 
Wenn eine Person keine pädagogische Fachkraft im 
Sinne des § 2 Abs. 7 KiföG M-V ist und erstmalig eine 
Tätigkeit als Kindertagespflegeperson aufnimmt, wer-
den ihr für die ersten drei Monate ihrer Tätigkeit 
höchstens 3 Betreuungsplätze bewilligt. Ab Beginn des 

* 

 

 

 

 

 

* 
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vierten Monats der Kindertagespflegetätigkeit kann auf 
Antrag die Platzzahl auf 4 Betreuungsplätze erhöht 
werden und ab Beginn des achten Monats der Kinderta-
gespflegetätigkeit kann auf Antrag die Platzzahl auf 5 
Betreuungsplätze erhöht werden. Voraussetzung für 
eine etwaige positive Bescheidung eines solchen Platz-
erweiterungsantrages ist die verpflichtende Durchfüh-
rung einer zusätzlichen Hospitation mit anschließen-
dem Reflexionsgespräch und einer erneuten räumlich-
sächlichen Begutachtung der Kindertagespflegestelle 
durch die Fachaufsicht.  
Das Zustandekommen von mehr als fünf Betreuungsver-
hältnissen bei Kindertagespflegepersonen die über eine 
mindestens zweijährige Berufserfahrung verfügen, ist 
möglich, dabei dürfen aber nie mehr als 5 Kinder 
gleichzeitig anwesend sein. Beabsichtigt eine Kinderta-
gespflegeperson mehr als 5 Betreuungsverhältnisse mit 
Personensorgeberechtigten einzugehen, ist vor dem 
Vertragsabschluss die Zustimmung der Fachaufsicht 
einzuholen. 
 

vierten Monats der Kindertagespflegetätigkeit kann auf 
Antrag die Platzzahl auf 4 Betreuungsplätze erhöht 
werden und ab Beginn des achten Monats der Kinderta-
gespflegetätigkeit kann auf Antrag die Platzzahl auf 5 
Betreuungsplätze erhöht werden. Voraussetzung für 
eine etwaige positive Bescheidung eines solchen Platz-
erweiterungsantrages ist die verpflichtende Durchfüh-
rung einer zusätzlichen Hospitation mit anschließen-
dem Reflexionsgespräch und einer erneuten räumlich-
sächlichen Begutachtung der Kindertagespflegestelle 
durch die Fachaufsicht.  
Das Zustandekommen von mehr als fünf Betreuungsver-
hältnissen bei Kindertagespflegepersonen die über eine 
mindestens zweijährige Berufserfahrung verfügen, ist 
möglich, dabei dürfen aber nie mehr als 5 Kinder 
gleichzeitig anwesend sein. Beabsichtigt eine Kinderta-
gespflegeperson mehr als 5 Betreuungsverhältnisse mit 
Personensorgeberechtigten einzugehen, ist vor dem 
Vertragsabschluss die Zustimmung der Fachaufsicht 
einzuholen. 

4.3 Betreuung von Kin-
dern über das dritte Le-
bensjahr 

Kinder können bis zum vollendeten dritten Lebensjahr 
in der Kindertagespflege gefördert werden.  
Ab dem vollendeten dritten Lebensjahr kann die Förde-
rung nur bei besonderem Bedarf in Kindertagespflege 
erfolgen. 
- eine Ausnahme bildet eine einmalige dreimonatige 

Verlängerung (Karenzzeit), diese ist auf Antrag im 
FG Kita auch ohne besonderen Bedarf möglich, 

- eine weitere Verlängerung über 3 Monate hinaus 
erfolgt nur auf Antragstellung bei der Fachaufsicht 
(Antrag auf Veränderung der Pflegeerlaubnis) und 
nur bei besonderem Bedarf (z.B. physische oder 
psychische Erkrankung des Kindes, Entwicklungs-
verzögerungen, nachweisliche Engpässe bei 

Kinder können bis zum vollendeten dritten Lebensjahr 
in der Kindertagespflege gefördert werden.  
Ab dem vollendeten dritten Lebensjahr kann die Förde-
rung nur bei besonderem Bedarf in Kindertagespflege 
erfolgen. 
 
- eine Ausnahme bildet eine einmalige dreimonatige 

Verlängerung (Karenzzeit), diese ist auf Antrag im 
FG Kita auch ohne besonderen Bedarf möglich, 

- eine weitere Verlängerung über 3 Monate hinaus 
erfolgt nur auf Antragstellung bei der Fachaufsicht 
(Antrag auf Veränderung der Erlaubnis zur Kinder-
tagespflege) und nur bei besonderem Bedarf (z.B. 
physische oder psychische Erkrankung des Kindes, 
Entwicklungsverzögerungen, nachweisliche 

 

 

 

 

 

 

* 
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Platzkapazitäten in Kindertagesstätten für Kinder 
ab Vollendung des 3. Lebensjahres), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- entsprechende Nachweise z.B. ärztliches Attest, 

Entwicklungsbericht der Frühförderstelle, Nach-
weis über zeitlich verzögerten Aufnahmetermin 
durch die Kindertagesstätte sind dem Antrag bei-
zufügen, 

- ein Antrag auf Veränderung der Pflegeerlaubnis 
muss spätestens 6 Wochen vor dem begehrten An-
tragszeitraum durch die Kindertagespflegeperson 
bei der Fachaufsicht vorgelegt werden, gleichwohl 
ist ein Antrag auf Ausstellung eines Berechtigungs-
scheins/ Bedarfsnachweises im Fachgebiet Kita zu 
stellen.  

 

Engpässe bei Platzkapazitäten in Kindertagesstät-
ten für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres), 

- ein besonderer Betreuungsbedarf kann auch für 
Kinder im Grundschulalter gegeben sein, wenn 
diese eine individuelle Begleitung bei den Hausauf-
gaben in einer kleinen homogenen Gruppe durch 
eine Person mit einer pädagogischen Ausbildung 
gemäß § 2 Abs. 7 Nr. 1 – 10 KiföG M-V benötigen,  

- entsprechende Nachweise z.B. ärztliches Attest, 
Entwicklungsbericht der Frühförderstelle, Nach-
weis über zeitlich verzögerten Aufnahmetermin 
durch die Kindertagesstätte sind dem Antrag bei-
zufügen,  

- ein Antrag auf Veränderung der Erlaubnis zur Kin-
dertagespflege muss spätestens 6 Wochen vor dem 
begehrten Antragszeitraum durch die Kindertages-
pflegeperson bei der Fachaufsicht vorgelegt wer-
den, gleichwohl ist ein Antrag auf Ausstellung ei-
nes Berechtigungsscheins/ Bedarfsnachweises im 
Fachgebiet Kita zu stellen.  

 

4. Gesetz zur Änderung 
der KiföG M-V vom 
01.05.2024 § 18 Abs. 1 
S. 6 -> Wortlaut ent-
sprechend KiföG M-V 
übernommen 

 

 

 

* 

 

5 Pädagogische Konzep-
tion 

Verbindliche Grundlage der individuellen Förderung der 
Kinder in der Kindertagespflege ist die aktuell gültige 
Fassung der Bildungskonzeption für 0 bis 10-jährige Kin-
der in Mecklenburg-Vorpommern (BiKo M-V). Die Um-
setzung der Bildungskonzeption hat sich in der kinder-
tagespflegestellenspezifischen pädagogischen Konzep-
tion widerzuspiegeln. 
Die pädagogische Konzeption ist spätestens alle 5 Jahre 
im Verfahren zur Wiedererteilung der Pflegeerlaubnis 
zu aktualisieren und dem örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe zur Prüfung vorzulegen. 
 

Verbindliche Grundlage der individuellen Förderung der 
Kinder in der Kindertagespflege ist die aktuell gültige 
Fassung der Bildungskonzeption für 0 bis 10-jährige Kin-
der in Mecklenburg-Vorpommern (BiKo M-V). Die Um-
setzung der Bildungskonzeption hat sich in der kinder-
tagespflegestellenspezifischen pädagogischen Konzep-
tion widerzuspiegeln. 
Die pädagogische Konzeption ist spätestens alle 5 Jahre 
im Verfahren zur Wiedererteilung der Erlaubnis zur Kin-
dertagespflege zu aktualisieren und dem örtlichen Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe zur Prüfung vorzule-
gen. 

 

 

 

 

* 
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Die pädagogische Konzeption muss entsprechend der 
Biko M-V folgende Inhalte aufweisen: 
1. Das Fundament 

- Welche Bedeutung hat Kindheit für mich? 
- Welche Haltung habe ich zum Kind?  
- Wie sehe ich meine Rolle als Kindertagespfle-

geperson?  
2. Bildungs- und Erziehungsbereiche 

2.1  Alltagsintegrierte Sprachbildung und Kommu-
nikation 

2.2 Personale und sozial-emotionale Entwicklung, 
Werteorientierung und Religiosität, kultursen-
sitive Kompetenzen 

2.3 Elementares, mathematisches Denken, 
Welterkundung sowie technische und natur-
wissenschaftliche Grunderfahrung 

2.4 Medien und digitale Bildung 
2.5 Musik, ästhetische Bildung und bildnerisches 

Gestalten 
2.6 Körper, Bewegung, Gesundheit und Präven-

tion 
2.7  Umweltbildung und Bildung für nachhaltige 

Entwicklung 
3. Beobachtung und Dokumentation 
4. Übergänge gestalten 
5. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den El-

tern 
 

 
Die pädagogische Konzeption muss entsprechend der 
Biko M-V folgende Inhalte aufweisen: 
6. Das Fundament 

- Welche Bedeutung hat Kindheit für mich? 
- Welche Haltung habe ich zum Kind?  
- Wie sehe ich meine Rolle als Kindertagespfle-

geperson?  
7. Bildungs- und Erziehungsbereiche 

2.1  Alltagsintegrierte Sprachbildung und Kommu-
nikation 

2.2 Personale und sozial-emotionale Entwicklung, 
Werteorientierung und Religiosität, kultursen-
sitive Kompetenzen 

2.3 Elementares, mathematisches Denken, 
Welterkundung sowie technische und natur-
wissenschaftliche Grunderfahrung 

 
2.4 Medien und digitale Bildung 
2.5 Musik, ästhetische Bildung und bildnerisches 

Gestalten 
2.6 Körper, Bewegung, Gesundheit und Präven-

tion 
2.7  Umweltbildung und Bildung für nachhaltige 

Entwicklung 
8. Beobachtung und Dokumentation 
9. Übergänge gestalten 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

6  
(Überschrift) 

Betreuungsumfang - Öffnungszeiten der Kindertages-
pflegestelle 
 

Öffnungszeiten an dieser Stelle geht es 
um die Klarstellung, 
welchen zeitlichen Rah-
men die Öffnungszeiten 
haben müssen, daher 
wird die Überschrift 
prägnanter gestaltet 
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6 Die Öffnungszeiten der Kindertagespflegestelle sind im 
Erstantrag und auch im Antrag auf Wiedererteilung der 
Pflegeerlaubnis verbindlich anzugeben. Die angezeigten 
Öffnungszeiten sind Teil der Pflegeerlaubnis und be-
stimmen den genehmigten Betreuungsumfang in der je-
weiligen Kindertagespflegestelle.  
Ganztagskindertagespflegstelle: 
- Der Betreuungsumfang für einen Ganztagsplatz in 

der Kindertagespflege beträgt 50 Stunden pro Wo-
che. 

- Die Erteilung der Pflegeerlaubnis zu einer Ganz-

tagskindertagespflegestelle kann nur erfolgen, 

wenn die jeweilige Kindertagespflegeperson die 

entsprechenden Öffnungszeiten von täglich min-

destens 10 Stunden vorhält. 

 
Vollzeitkindertagespflegestelle: 
- Der Betreuungsumfang für einen Vollzeitplatz in 

der Kindertagespflegestelle beträgt ab 40 Stunden 
bis unter 50 Stunden pro Woche 

- Die Erteilung der Pflegeerlaubnis zu einer Vollzeit-

kindertagespflegestelle kann nur erfolgen, wenn 

die jeweilige Kindertagespflegeperson die entspre-

chenden Öffnungszeiten von täglich mindestens 8 

Stunden vorhält. 

 
Teilzeitkindertagespflegestelle: 
- Der Betreuungsumfang für einen Teilzeitplatz in 

der Kindertagespflegestelle beträgt ab 30 Stunden 
bis unter 40 Stunden pro Woche 

- Die Erteilung der Pflegeerlaubnis zu einer Teilzeit-

kindertagespflegestelle kann nur erfolgen, wenn 

die jeweilige Kindertagespflegeperson die 

Die Öffnungszeiten der Kindertagespflegestelle sind im 
Erstantrag und auch im Antrag auf Wiedererteilung der 
Erlaubnis zur Kindertagespflege verbindlich anzugeben. 
Die angezeigten Öffnungszeiten sind Teil der Erlaubnis 
zur Kindertagespflege und bestimmen den genehmigten 
Betreuungsumfang in der jeweiligen Kindertagespflege-
stelle.  
Ganztagskindertagespflegstelle: 
- Der Betreuungsumfang für einen Ganztagsplatz in 

der Kindertagespflege beträgt 50 Stunden pro Wo-
che. 

- Die Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege 

zu einer Ganztagskindertagespflegestelle kann nur 

erfolgen, wenn die jeweilige Kindertagespflege-

person die entsprechenden Öffnungszeiten von 

täglich mindestens 10 Stunden vorhält. 

Vollzeitkindertagespflegestelle: 
- Der Betreuungsumfang für einen Vollzeitplatz in 

der Kindertagespflegestelle beträgt ab 40 Stunden 
bis unter 50 Stunden pro Woche 

- Die Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege 

zu einer Vollzeitkindertagespflegestelle kann nur 

erfolgen, wenn die jeweilige Kindertagespflege-

person die entsprechenden Öffnungszeiten von 

täglich mindestens 8 Stunden vorhält. 

Teilzeitkindertagespflegestelle: 
- Der Betreuungsumfang für einen Teilzeitplatz in 

der Kindertagespflegestelle beträgt ab 30 Stunden 
bis unter 40 Stunden pro Woche 

- Die Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege 

zu einer Teilzeitkindertagespflegestelle kann nur 

erfolgen, wenn die jeweilige Kindertagespflege-

person die entsprechenden Öffnungszeiten von 

täglich mindestens 6 Stunden vorhält. 

 

* 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 
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entsprechenden Öffnungszeiten von täglich min-

destens 6 Stunden vorhält. 

 
 
 
Halbtageskindertagespflegestelle: 
- Der Betreuungsumfang für einen Halbtagsplatz in 

der Kindertagespflegestelle beträgt ab 20 Stunden 
bis unter 30 Stunden pro Woche 

- Die Erteilung der Pflegeerlaubnis zu einer Halb-
tagskindertagespflegestelle kann nur erfolgen, 
wenn die jeweilige Kindertagespflegeperson die 
entsprechenden Öffnungszeiten von täglich min-
destens 4 Stunden vorhält. 

 
Sollten sich Hinweise darauf verdichten, dass eine Kin-
dertagespflegeperson geringere Öffnungszeiten anbie-
tet als in der Pflegeerlaubnis beschieden, prüft der 
Fachdienst Jugend eine Abänderung der Pflegeerlaubnis 
entsprechend der realen Öffnungszeiten.  
 

Halbtageskindertagespflegestelle: 
- Der Betreuungsumfang für einen Halbtagsplatz in 

der Kindertagespflegestelle beträgt ab 20 Stunden 
bis unter 30 Stunden pro Woche 

- Die Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege 

zu einer Halbtagskindertagespflegestelle kann nur 

erfolgen, wenn die jeweilige Kindertagespflege-

person die entsprechenden Öffnungszeiten von 

täglich mindestens 4 Stunden vorhält. 

 
Sollten sich Hinweise darauf verdichten, dass eine Kin-
dertagespflegeperson geringere Öffnungszeiten anbie-
tet als in der Erlaubnis zur Kindertagespflege beschie-
den, prüft der Fachdienst Jugend eine Abänderung der 
Erlaubnis zur Kindertagespflege entsprechend der rea-
len Öffnungszeiten.  

 

 

* 

 

 

 

* 

* 

7 
(Überschrift) 

Fortbildungen Fort- und Weiterbildung Wortlaut entsprechend 
§ 20 KiföG M-V über-
nommen 

7 Kindertagespflegepersonen haben jährlich mindestens 
25 Unterrichtseinheiten pro Kalenderjahr Angebote zur 
Fort- und Weiterbildung wahrzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Dazu gelten folgende Regelungen: 

Kindertagespflegepersonen haben jährlich mindestens 
24 Unterrichtseinheiten pro Kalenderjahr Angebote zur 
Fort- und Weiterbildung wahrzunehmen, die ihrem Be-
darf entsprechen und auch während der regulären Be-
treuungszeiten erfolgen können. Auf Wunsch der Kin-
dertagespflegeperson können bis zu acht Pflichtfortbil-
dungsstunden pro Kalenderjahr auch flexibel auf den 
Zeitraum der Gültigkeit der Erlaubnis aufgeteilt wer-
den.  
 

 

Wortlaut und Reduzie-
rung der Fortbildungs-
stunden entsprechend 
KiföG M-V v. 01.05.2024 
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- Diese sind bis zum 15. Februar des Folgejahres in 
eigener Verantwortung in Kopie bei der Fachauf-
sicht nachzuweisen. 

- Eine Anrechnung von Fortbildungsstunden erfolgt 
ausschließlich auf schriftliche Fortbildungsnach-
weise welche vom Fortbildungsträger unterschrie-
ben wurden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Davon sind entsprechend dem Fortbildungscurricu-

lum der Bildungskonzeption für 0 bis 10-jährige Kin-
der Mecklenburg-Vorpommern Teil V mindestens 16 
Stunden zu pädagogischen, entwicklungspsychologi-
schen und rechtlichen Themen der Bildungskonzep-
tion zu absolvieren. Weitere 9 Fortbildungsstunden 
müssen zu kindertagespflegenahen, freien pädago-
gischen Themen durchgeführt werden. Die Teil-
nahme an der tätigkeitsbegleitenden Grundqualifi-
zierung (QHB) wird angerechnet. 

- Kindertagespflegepersonen sind verpflichtet, alle 2 
Jahre mindestens eine Fortbildung zum Thema Kin-
derschutz und Kindeswohlgefährdungen bei der 
Fachaufsicht Kindertagespflege nachzuweisen.  
 

- Der Kurs „Erste Hilfe am Kind“ ist vor Aufnahme 
der Tätigkeit zur Kindertagespflege und nachfol-
gend alle 2 Jahre von der Kindertagespflegeperson 
nachzuweisen.  

Für die Fort- und Weiterbildungen gelten folgende Re-
gelungen: 
- Diese sind bis zum 15. Februar des Folgejahres in 

eigener Verantwortung in Kopie bei der Fachauf-
sicht nachzuweisen. 
- Eine Anrechnung von Fortbildungsstunden er-

folgt grundsätzlich auf schriftliche Fortbil-
dungsnachweise welche folgende formale Krite-
rien aufweisen: Name des Teilnehmers, Datum 
der Veranstaltung/ Datum Abschluss des Kur-
ses, inhaltliche Schwerpunkte der Veranstal-
tung, Umfang der Veranstaltung in Unterrichts-
einheiten, Name des Dozenten/in, Name des 
Weiterbildungsträgers, Unterschrift einer auto-
risierten Person des Trägers.  

- Entsprechend dem Fortbildungscurriculum der Bil-
dungskonzeption für 0 bis 10-jährige Kinder Meck-
lenburg-Vorpommern Teil V sind mindestens 16 
Stunden der 24 Pflichtfortbildungsstunden zu päda-
gogischen, entwicklungspsychologischen und recht-
lichen Themen der Bildungskonzeption zu absolvie-
ren. Weitere 9 Fortbildungsstunden müssen zu kin-
dertagespflegenahen, freien pädagogischen The-
men durchgeführt werden. Die Teilnahme an der 
tätigkeitsbegleitenden Grundqualifizierung (QHB) 
wird angerechnet. 

- Kindertagespflegepersonen sind verpflichtet, alle 2 
Jahre mindestens eine Fortbildung zum Thema Kin-
derschutz und Kindeswohlgefährdungen im Umfang 
von mindestens 6 UE bei der Fachaufsicht Kinderta-
gespflege nachzuweisen.  

- Der Kurs „Erste Hilfe am Kind“ ist vor Aufnahme 
der Tätigkeit zur Kindertagespflege und nachfol-
gend alle 2 Jahre in Präsens von der Kindertages-
pflegeperson zu absolvieren und entsprechend der 

 

 

 

Aufgrund der vermehr-
ten Nutzung von Online-
Fortbildungen durch die 
Kindertagespflegeperso-
nen und der sehr diver-
sen Online-Angebote für 
Kindertagespflegeperso-
nen, werden hiermit 
einheitliche Kriterien 
für die Nachweiserbrin-
gung benannt. 

 

 

 

 

 

 

Erhöhung des fachlichen 
Standards im Bereich 
Kinderschutz  
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- Die Fachaufsicht kann die Kindertagespflegeperson 

beauflagen, gezielte Fortbildungen zu besuchen, 
um eine erforderliche Qualitätsentwicklung voran-
zubringen und zum Erhalt der Pflegeerlaubnis bei-
zutragen. 
 
 

Wenn eine Kindertagespflegeperson nicht in vollem 
Umfang die geforderten 25 Fortbildungsstunden in ei-
nem Kalenderjahr absolvieren konnte, hat sie ebenso 
bis zum 15. Februar des Folgejahres eine schriftliche 
Stellungnahme mit entsprechender Darlegung der 
Gründe bei der Fachaufsicht Kindertagespflege einzu-
reichen. Ist einer der Gründe das Ausfallen einer Ver-
anstaltung (z.B. zu geringe Teilnehmerzahl) ist dieses 
schriftlich zu belegen. 

Fachaufsicht nachzuweisen. Onlinekurse werden 
nicht akzeptiert. 
- Die Fachaufsicht kann die Kindertagespflege-

person beauflagen, gezielte Fortbildungen zu 
besuchen, um eine erforderliche Qualitätsent-
wicklung voranzubringen und zum Erhalt der 
Erlaubnis zur Kindertagespflege beizutragen. 

Wenn eine Kindertagespflegeperson nicht in vollem 
Umfang die geforderten 24 Fortbildungsstunden in ei-
nem Kalenderjahr absolvieren konnte, hat sie ebenso 
bis zum 15. Februar des Folgejahres eine schriftliche 
Stellungnahme mit entsprechender Darlegung der 
Gründe bei der Fachaufsicht Kindertagespflege einzu-
reichen. Ist einer der Gründe das Ausfallen einer Ver-
anstaltung (z.B. zu geringe Teilnehmerzahl) ist dieses 
schriftlich zu belegen. 

Vorgabe entsprechend 
Unfallkasse M-V  

 

 

 

* 

 

8 Meldepflichten an den 
örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe 

Gemäß § 43 Abs. 3 S. 5 SGB VIII hat die Kindertages-
pflegeperson die Fachaufsicht über wichtige Ereignisse 
zu unterrichten, die für die Betreuung des oder der 
Kinder bedeutsam sind. Gemeint sind hiermit außerge-
wöhnliche akute „besondere Vorkommnisse“, die geeig-
net sind, das Wohl der Kinder zu beeinträchtigen oder 
den Betrieb der Kindertagespflegestelle zu gefährden. 
Die Meldung an die Fachaufsicht muss umgehend in 
schriftlicher oder mündlicher Form übermittelt wer-
den. 
 
Meldepflichtig hinsichtlich der räumlichen Eignung der 
Kindertagespflegestelle sind:  
- geplante Änderungen der räumlichen Nutzung, 
- bauliche und technische Mängel in der Kindertages-

pflegestelle, 

unverändert  
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- Ereignisse, die erhebliche Schäden an Leib, Leben 
und Gesundheit verursachen können (z.B. Schimmel-
bildung, Schädlingsbefall) 
 

Meldepflichtig bezüglich der persönlichen Eignung der 
Kindertagespflegeperson ist: 
- eine eigene Schwangerschaft, mit Nachweis ab der 

14. Schwangerschaftswoche und erneuter ärztlicher 
Bescheinigung zur gesundheitlichen Eignung vom 
behandelnden Gynäkologen, 

- beabsichtigte Elternzeit, 
- akute familiäre Belastungssituationen, die den Ab-

lauf des Alltags in der Kindertagespflegestelle maß-
geblich beeinflussen, 

- Nebentätigkeit der Kindertagespflegeperson, 
- Aufsichtspflichtverletzung (z.B. unbemerktes Ver-

lassen eines Kindes vom Außengelände, Kind fal-
scher Person übergeben), 

- Verletzung der Fürsorgepflicht, 
- Einleitung Ermittlungsverfahren (bei Ausübung Kin-

dertagespflege in Häuslichkeit und Anwesenheit 
Haushaltsangehöriger während Öffnungszeit, muss 
die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens auch ge-
gen Haushaltsangehörige an die Fachaufsicht mit-
geteilt werden), 

- rechtskräftige Verurteilung der Kindertagespflege-
person oder - sofern die Kindertagespflege im Pri-
vathaushalt erfolgt - einer im Haushalt lebenden 
Person nach den §§ 171, 174 bis 174 c, 176 bis 
180a, 181 a, 182 bis 184g, 184i, 201a III, 225, 232 
bis 233a, 234, 235 oder 236 StGB - gemäß § 72a SGB 
VIII, 

- beabsichtigte Aufnahme der Tätigkeit als Pflege-
person nach § 33 SGB VIII im Rahmen von Vollzeit-
pflege 
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Meldepflichten hinsichtlich des Betreuungskindes: 
- Unfälle von Betreuungskindern im Rahmen der Be-

treuung oder aber auch auf dem Weg dorthin bzw. 
nach Hause, sind anzuzeigen, wenn sie ärztlich be-
handelt werden müssen, 

- Tod eines Tagespflegekindes auch außerhalb der 
Kindertagespflege. 

9 Vertretungsregelung Gemäß § 23 Abs. 4 S. 2 SGB VIII ist für Ausfallzeiten ei-
ner Tagespflegeperson rechtzeitig eine andere Betreu-
ungsmöglichkeit sicherzustellen. 
Nahezu flächendeckend wurden Vertretungsmodelle im 
Landkreis Vorpommern-Rügen eingerichtet und etab-
liert. 
Jede Kindertagespflegeperson teilt der Fachaufsicht bis 
zum 31. Januar eines jeweiligen Kalenderjahres schrift-
lich mit, ob sie im laufenden Kalenderjahr an dem 
durch den Landkreis organisierten Vertretungssystem 
teilnimmt.  
 
Sollte die Kindertagespflegeperson nicht an dem Ver-
tretungssystem teilnehmen, erklärt sie ebenfalls 
schriftlich bis zum 31.Januar wie die Vertretung durch 
sie selbst organisiert wird. 
 
Unabhängig von der Teilnahme am Vertretungsmodell 
kann eine Kindertagespflegeperson auch im Rahmen 
der genehmigten Platzkapazität Kinder im Vertretungs-
fall aufnehmen, wenn die Anzahl von fünf anwesenden 
Kindern nicht überschritten wird. 
 

Gemäß § 23 Abs. 4 S. 2 SGB VIII ist für Ausfallzeiten ei-
ner Kindertagespflegeperson rechtzeitig eine andere 
Betreuungsmöglichkeit sicherzustellen. 
Nahezu flächendeckend wurden Vertretungsmodelle im 
Landkreis Vorpommern-Rügen eingerichtet und etab-
liert. 
 
 
 
 
Sollte die Kindertagespflegeperson nicht am Vertre-
tungssystem teilnehmen, erklärt sie schriftlich wie die 
Vertretung durch sie selbst organisiert wird. 
 
Unabhängig von der Teilnahme am Vertretungsmodell 
kann eine Kindertagespflegeperson auch im Rahmen 
der genehmigten Platzkapazität Kinder im Vertretungs-
fall aufnehmen, wenn die Anzahl der Kinder entspre-
chend der Erlaubnis zur Kindertagespflege nicht über-
schritten wird. 
 

 

 

 

Streichung des Satzes, 
da nun Vertretungssys-
tem etabliert und fester 
Bestandteil. Info an 
Fachaufsicht nicht mehr 
erforderlich. 

Auch hier keine jährli-
che Meldung mehr er-
forderlich. 

rechtliche Richtigstel-
lung 

10 Urlaubsregelung Jeder Tagespflegeperson stehen im Kalenderjahr maxi-
mal 30 Tage Erholungsurlaub (in Anlehnung an § 26 
TVöD) zur Verfügung.  
 
 
 

Jeder Kindertagespflegeperson stehen im Kalenderjahr 
maximal 30 Tage Erholungsurlaub (in Anlehnung an § 26 
TVöD) zur Verfügung. Ein darüberhinausgehender Ur-
laubsanspruch besteht nicht. 
 
 

* 

In der AG KTP wurde 
gemeinsam entschie-
den, dass der Urlaubs-
anspruch auf 30 Tage 
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Jede Kindertagespflegeperson teilt der Fachaufsicht bis 
zum 31. Januar eines jeweiligen Kalenderjahres den 
gesamten Jahresurlaub für das jeweilige Kalenderjahr 
schriftlich mit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
gestrichen 

pro Jahr festgelegt 
wird. Vorherige Diskus-
sionen und Überlegun-
gen über die Möglich-
keit von zusätzlichem 
unbezahlten Urlaub ei-
ner Kindertagesperson 
sind damit beendet. 

Da nun abschließende 
Festlegung der Maximal-
urlaubstage vorliegt, ist 
eine Mitteilung an Fach-
aufsicht über Jahresur-
laub nicht mehr erfor-
derlich. 

11 Großtagespflege-
stellen 

Ein Zusammenschluss von zwei Tagespflegepersonen in 
ganz oder teilweise gemeinsam genutzten Räumlichkei-
ten (Großtagespflegestellen) ist zulässig.  
 
Für Großtagespflegstellen im Landkreis Vorpommern –
Rügen gelten folgende Kriterien: 
- jede Tagespflegeperson muss über eine gültige 

Pflegeerlaubnis verfügen und die vertragliche und 
pädagogische Zuordnung des einzelnen Kindes zu 
einer Tagespflegeperson ist gewährleistet, 

- die Personensorgeberechtigten sind eindeutig zu 
informieren, wer die vertraglich zugeordnete Kin-
dertagespflegeperson in der Großtagespflegestelle 
ist und wie die pädagogische Zuordnung des Kindes 
in der Praxis erfolgt, 

- jede Kindertagespflegeperson fördert die Kinder, 
für die ein Betreuungsvertrag besteht, in der ver-
traglich vereinbarten Betreuungszeit von der Brin-
gung des Kindes bis zur Abholung, 

Ein Zusammenschluss von zwei Kindertagespflegeperso-
nen in ganz oder teilweise gemeinsam genutzten Räum-
lichkeiten (Großtagespflegestellen) ist zulässig.  
 
Für Großtagespflegstellen im Landkreis Vorpommern –
Rügen gelten folgende Kriterien: 
- jede Kindertagespflegeperson muss über eine gül-

tige Erlaubnis zur Kindertagespflege verfügen und 
die vertragliche und pädagogische Zuordnung des 
einzelnen Kindes zu einer Kindertagespflegeperson 
ist gewährleistet, 

- die Personensorgeberechtigten sind eindeutig zu 
informieren, wer die vertraglich zugeordnete Kin-
dertagespflegeperson in der Großtagespflegestelle 
ist und wie die pädagogische Zuordnung des Kindes 
in der Praxis erfolgt, 

- jede Kindertagespflegeperson fördert die Kinder, 
für die ein Betreuungsvertrag besteht, in der 

* 

 

 
 
 

* 

* 

* 
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- grundsätzlich gelten für Großtagespflegestellen 
die gleichen Anforderungen zu den räumlichen Vo-
raussetzungen wie für jede einzeln tätige Kinder-
tagespflegeperson. Jede Kindertagespflegeperson 
soll für die ihr durch den Betreuungsvertrag anver-
trauten Kinder möglichst einen eigenen Spiel- und 
Schlafraum nutzen können. Küche, Bad und Flur 
werden i. d. R. gemeinsam genutzt, 

- in einer Einzelfallentscheidung durch die Fachauf-
sicht kann von den räumlichen Voraussetzungen 
des Vorhaltens von 0,75 m² pro Kind in Bad und 
Flur bei nachvollziehbarer konzeptioneller Grund-
lage abgewichen werden, 

- eine Einteilung von Diensten im Sinne eines 
Schichtarbeitsplanes ist in der Großtagespflege-
stelle nicht gestattet, 

- In der Kernbetreuungszeit zwischen 7.00 Uhr und 
16.00 Uhr müssen zwingend beide Großpflegestel-
lenpartner bei Anwesenheit eigener Betreuungs-
kinder in der Kindertagespflegestelle präsent sein. 
Als selbstverständlich gilt, dass auch außerhalb der 
Kernbetreuungszeit bei der Anwesenheit von nur 
einem Großtagespflegestellenpartner nie mehr als 
5 Kinder anwesend sind 

- wenn aber Einigkeit in der Großtagespflegestelle 
besteht, wird den Großtagespflegestellenpartnern 
folgende Möglichkeit hinsichtlich der Einschrän-
kung der Betreuungszeiten eingeräumt: 

- Stimmen die Eltern einer Betreuung durch den an-
deren Großpflegestellenpartner außerhalb der 
Kernbetreuungszeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
prinzipiell zu, kann eine Betreuungsvertretung au-
ßerhalb der Kernbetreuungszeit stattfinden. 

- In begründeten Ausnahmefällen ist der Zusammen-
schluss von mehr als zwei Tagespflegepersonen auf 

vertraglich vereinbarten Betreuungszeit von der 
Bringung des Kindes bis zur Abholung, 

- grundsätzlich gelten für Großtagespflegestellen 
die gleichen Anforderungen zu den räumlichen Vo-
raussetzungen wie für jede einzeln tätige Kinder-
tagespflegeperson. Jede Kindertagespflegeperson 
soll für die ihr durch den Betreuungsvertrag anver-
trauten Kinder möglichst einen eigenen Spiel- und 
Schlafraum nutzen können. Küche, Bad und Flur 
werden i. d. R. gemeinsam genutzt, 

- in einer Einzelfallentscheidung durch die Fachauf-
sicht kann von den räumlichen Voraussetzungen 
des Vorhaltens von 0,75 m² pro Kind in Bad und 
Flur bei nachvollziehbarer konzeptioneller Grund-
lage abgewichen werden, 

- eine Einteilung von Diensten im Sinne eines 
Schichtarbeitsplanes ist in der Großtagespflege-
stelle nicht gestattet, 

- In der Kernbetreuungszeit zwischen 7.00 Uhr und 
16.00 Uhr müssen zwingend beide Großpflegestel-
lenpartner bei Anwesenheit eigener Betreuungs-
kinder in der Kindertagespflegestelle präsent sein. 
Als selbstverständlich gilt, dass auch außerhalb der 
Kernbetreuungszeit bei der Anwesenheit von nur 
einem Großtagespflegestellenpartner nie mehr als 
5 Kinder anwesend sind 

- wenn aber Einigkeit in der Großtagespflegestelle 
besteht, wird den Großtagespflegestellenpartnern 
folgende Möglichkeit hinsichtlich der Einschrän-
kung der Betreuungszeiten eingeräumt: 

- Stimmen die Eltern einer Betreuung durch den an-
deren Großpflegestellenpartner außerhalb der 
Kernbetreuungszeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
prinzipiell zu, kann eine Betreuungsvertretung au-
ßerhalb der Kernbetreuungszeit stattfinden. 
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Antrag möglich. Über eine Erlaubnis entscheidet 
die Fachaufsicht. 

 

- In begründeten Ausnahmefällen ist der Zusammen-
schluss von mehr als zwei Kindertagespflegeperso-
nen auf Antrag möglich. Über eine Erlaubnis ent-
scheidet die Fachaufsicht. 

12 Kinderschutz Im Landkreis Vorpommern-Rügen wurde im Jahr 2021 
der Handlungsleitfaden bei Verdacht auf Kindeswohlge-
fährdung für Kindertagespflegepersonen entwickelt. 
Hierzu hat jede aktuell tätige Kindertagespflegeperson 
im Landkreis Vorpommern-Rügen eine spezifische Fort-
bildung erhalten. Jede neue Kindertagespflegeperson 
muss innerhalb der ersten 3 Monate nach Aufnahme ih-
rer Tätigkeit an dieser Fortbildung teilnehmen. 
Jede Kindertagespflegeperson ist verpflichtet, den 
Handlungsleitfaden zum Verfahren bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung im Landkreis Vorpommern-Rü-
gen anzuwenden. 
 
Die Erarbeitung eines einrichtungsspezifischen Gewalt-
schutzkonzeptes durch alle aktiven Kindertagespflege-
personen muss bis zum 31. Dezember 2025 abgeschlos-
sen sein. Ab dem 1. Januar 2026 wird dies eine Voraus-
setzung zur Erteilung der Pflegeerlaubnis sein.  
 
Die Kindertagespflegepersonen sind in Bezug auf die Er-
stellung eines einrichtungsspezifischen Gewaltschutz-
konzeptes angehalten, eine Beratung und Unterstüt-
zung durch die Fachberatung, die insoweit erfahrenen 
Fachkräfte oder weiterer Netzwerkpartner zu nutzen. 
 

Im Landkreis Vorpommern-Rügen wurde im Jahr 2021 
der Handlungsleitfaden bei Verdacht auf Kindeswohlge-
fährdung für Kindertagespflegepersonen entwickelt. 
Hierzu hat jede aktuell tätige Kindertagespflegeperson 
im Landkreis Vorpommern-Rügen eine spezifische Fort-
bildung erhalten. Jede neue Kindertagespflegeperson 
muss innerhalb der ersten 3 Monate nach Aufnahme ih-
rer Tätigkeit an dieser Fortbildung teilnehmen. 
Jede Kindertagespflegeperson ist verpflichtet, den 
Handlungsleitfaden zum Verfahren bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung im Landkreis Vorpommern-Rü-
gen anzuwenden. 
 
Die Erarbeitung eines einrichtungsspezifischen Gewalt-
schutzkonzeptes durch alle aktiven Kindertagespflege-
personen muss bis zum 31. Dezember 2026 abgeschlos-
sen sein. Ab dem 1. Januar 2027 wird dies eine Voraus-
setzung zur Erteilung der Erlaubnis zur Kindertages-
pflege sein.  
 
Die Kindertagespflegepersonen sind in Bezug auf die Er-
stellung eines einrichtungsspezifischen Gewaltschutz-
konzeptes angehalten, eine Beratung und Unterstüt-
zung durch die Fachberatung, die insoweit erfahrenen 
Fachkräfte oder weiterer Netzwerkpartner zu nutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Arbeitshilfe zur Er-
stellung des GSK soll ge-
meinsam mit den Kin-
dertagespflegepersonen 
entwickelt werden 
(Fachtag, Fortbildun-
gen, AG u.a.m.). Für 
die Entwicklung der Ar-
beitshilfe mit allen Gre-
mien wird daher mehr 
Zeit benötigt. Eine ge-
setzliche Verpflichtung 
für 
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Kindertagespflegeperso-
nen gibt es zudem 
nicht.  

13 Überprüfung der 
Richtlinie  

Die Richtlinie zur Förderung von Kindern in der Kinder-
tagespflege nach § 22 Abs. 1, § 23 Abs. 1-3 sowie nach 
§ 24 Abs. 1-3 SGB VIII in Bezug auf die Ausgestaltung 
der Kindertagespflege des Landkreis Vorpommern-Rü-
gen wird alle 2 Jahre ab dem Inkrafttreten zum jeweils 
1. September inhaltlich überprüft. Die nächste inhaltli-
che Evaluation erfolgt spätestens zum 1. September 
2024. 
 

gestrichen Fachinhaltliche Richtli-
nie setzt umfassend und 
zukunftsweisend fachli-
che Standards für Kin-
dertagespflege im LK V-
R, eine Evaluierung im 
Abstand von 2 Jahren 
ist nicht mehr erforder-
lich. 

13  
(Überschrift) 

14 Salvatorische Klausel 13 Salvatorische Klausel redaktionelle Anpassung 

14  
(Überschrift) 

15 Schlussbestimmung  14 Schlussbestimmung redaktionelle Anpassung 

 Die Richtlinie zur Förderung von Kindern in der Kinder-
tagespflege nach § 22 Abs. 1, § 23 Abs. 1, Abs. 3, § 24 
Abs. 1-3 SGB VIII in Bezug auf die Ausgestaltung der 
Kindertagespflege des Landkreis Vorpommern-Rügen 
tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Richtlinie zur Förderung von Kin-
dern in der Kindertagespflege nach§ 22 Abs. 1, § 23 
Abs. 1, Abs. 3, § 24 Abs. 1-3 SGB VIII in Bezug auf die 
Ausgestaltung der Kindertagespflege des Landkreis Vor-
pommern-Rügen vom 2. November 2020 außer Kraft 

Die Richtlinie zur Förderung von Kindern in der Kinder-
tagespflege nach § 22 Abs. 1, § 23 Abs. 1, Abs. 3, § 24 
Abs. 1-3 SGB VIII in Bezug auf die Ausgestaltung der 
Kindertagespflege des Landkreis Vorpommern-Rügen 
tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Richtlinie zur Förderung von Kin-
dern in der Kindertagespflege nach§ 22 Abs. 1, § 23 
Abs. 1, Abs. 3, § 24 Abs. 1-3 SGB VIII in Bezug auf die 
Ausgestaltung der Kindertagespflege des Landkreis Vor-
pommern-Rügen vom 7. November 2022 außer Kraft. 
 

redaktionelle Anpassung 

 

 

 


